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Bundesgesetz Entwurf 
über die Bundesversammlung 
(Parlamentsgesetz, ParlG) 
(Abschreibung nicht behandelter Vorstösse) 

Änderung vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in den Bericht des Büros des Nationalrates vom 16. Februar 20071 
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 18. April 20072, 
beschliesst: 

I 

Das Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 20023 wird wie folgt geändert: 

Art. 119 Abs. 4–6 
4 Aufgehoben 
5 Ein Vorstoss eines Ratsmitglieds wird ohne Ratsbeschluss abgeschrieben, wenn: 

a. der Rat den Vorstoss nicht innert zwei Jahren nach seiner Einreichung 
abschliessend behandelt hat; oder 

b. die Urheberin oder der Urheber aus dem Rat ausscheidet und nicht ein ande-
res Ratsmitglied während der ersten Woche der folgenden Session den Vor-
stoss aufnimmt. 

6 Aufgehoben 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Die Koordinationskonferenz bestimmt das Inkrafttreten. 
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